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§ 6 PsthG Psychotherapeutisches
Fachspezifikum

 PsthG - Psychotherapiegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Der theoretische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 300 Stunden, wobei zumindest 50 Stunden für

eine Schwerpunktbildung in den unter Z 1 bis 3 genannten Bereichen je nach methodenspezifischer Ausrichtung

vorzusehen sind, jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen:

1. 1.Theorie der gesunden und der psychopathologischen Persönlichkeitsentwicklung in der Dauer von

zumindest 60 Stunden;

2. 2.Methodik und Technik in der Dauer von zumindest 100 Stunden;

3. 3.Persönlichkeits- und Interaktionstheorien in der Dauer von zumindest 50 Stunden;

4. 4.psychotherapeutische Literatur in der Dauer von zumindest 40 Stunden.

2. (2)Der praktische Teil hat in einer Gesamtdauer von zumindest 1 600 Stunden, wobei zumindest 100 Stunden für

eine Schwerpunktbildung in den unter Z 1 und 4 genannten Bereichen je nach methodenspezifischer Ausrichtung

vorzusehen sind, jedenfalls folgende Inhalte zu umfassen:

1. 1.Lehrtherapie, Lehranalyse, Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung in der Dauer von zumindest 200 Stunden;

2. 2.Erwerb praktischer psychotherapeutischer Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang sowohl mit

verhaltensgestörten als auch leidenden Personen unter fachlicher Anleitung eines zur selbständigen

Ausübung der Psychotherapie berechtigten Psychotherapeuten durch ein Praktikum in einer im

psychotherapeutisch-psychosozialen Feld bestehenden Einrichtung des Gesundheits- oder Sozialwesens in

der Dauer von zumindest 550 Stunden, davon zumindest 150 Stunden innerhalb eines Jahres in einer

facheinschlägigen Einrichtung des Gesundheitswesens, samt

3. 3.begleitender Teilnahme an einer Praktikumssupervision in der Dauer von zumindest 30 Stunden;

4. 4.psychotherapeutische Tätigkeit mit verhaltensgestörten oder leidenden Personen in der Dauer von

zumindest 600 Stunden, die unter begleitender Supervision in der Dauer von zumindest 120 Stunden zu

erfolgen hat.
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